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An die
Parlamentsdirektion
z.Hdn. Hrn. Mag. Michalitsch

1017 Wien

Wien, am 19.04.2018

Das Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie beehrt sich zur Blrgerinitiative
38/BI ,,Ergdnzung in § 24 StVO 1960 zu den Ausnahmebestimmungen bei den Halte- und

Parkverboten Folgendes mitzuteilen:

In den letzten Jahren ist es zu einer stetigen Erweiterung der Ausnahmebestimmungen bei den
Halte- und Parkverboten gekommen (vgl. § 24 StVO). Dabei darf jedoch eine Interessenabwagung
zwischen erforderlichen gesetzlichen oder verordneten Halte- und Parkverboten einerseits und
dem individuellen Interesse bestimmter Berufsgruppen und/oder den Bedurfnissen bestimmter
Bevdlkerungsgruppen andererseits nicht aul’er Acht gelassen werden. Unter diesem Aspekt sind
daher jegliche Ausnahmen bzw. allféllige Erweiterungen von Ausnahmen zu beurteilen, nicht

zuletzt um eine Aushdhlung der notwendigen Halte- und Parkverbote zu vermeiden.

Derzeit wird kein zusatzlicher Bedarf flr eine Erweiterung des Ausnahmenkataloges gesehen,
insbesondere dann nicht, wenn mit dem konkreten Berufsbild und der Auslbung der Tatigkeit
keine aufllergewOhnliche Dringlichkeit, die mit dem Einsatz in Notféllen oder im Zuge der
Daseinsvorsorge zumindest in Ansatzen vergleichbar ist, verbunden ist. Der gegenstandlichen
Birgerinitiative ist auch nicht zu entnehmen, dass im Zuge der Tatigkeit Ausriistungsgegenstande,
Therapiegerate 0.4. mit groRen Abmessungen oder in einem so erheblichen Umfang mitzufihren
sind, dass der Transport Uber langere Wegstrecken unzumutbar ware. Dass Personen, die im

Bereich der mobilen Familienarbeit tatig sind, mitunter hohem Stress ausgesetzt sind, der durch
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die Erlaubnis, in Halte- und Parkverboten zu parken, gemildert werden kdnnte - was in der
behaupteten Pauschalitdt angezweifelt wird — kann eine Ausnahme von Regelungen, die aus
Grunden der Verkehrssicherheit notwendig sind, nicht rechtfertigen. Weiters darf angemerkt
werden, dass diese Interessenlage wohl bei fast allen Berufstatigen zumindest von Zeit zu Zeit
auftritt.

Die ebenfalls angesprochene ,Parkraumbewirtschaftung“ ist — soweit das die Entgeltlichkeit des
Parkens auf Stralen mit offentlichem Verkehr betrifft — keine in die Zustandigkeit des bmvit
fallende Angelegenheit. Soweit mit einer in Kurzparkzonen erlaubten Parkdauer nicht das
Auslangen gefunden werden kann, ist darauf hinzuweisen, dass dieses Problem auch mit der
gewlnschten Erganzung des § 24 StVO nicht beseitigt werden koénnte. In solchen Fallen ware

vielmehr um eine individuelle Ausnahmegenehmigung anzusuchen.

Firr den Bundesminister: lhr(e) Sachbearbeiter(in):
Dr. Brigitte Raicher, LL.M. Eva-Maria Weinzierl
Tel.Nr.: +43 (1) 71162 65 7406

E-Mail: eva.weinzierl@bmvit.gv.at

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Datum 2018-04-20T08:25:06+02:00
bm@Y
Seriennummer 1536119
Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Prifinformation Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at/

Dynamik mit Verantwortung 2

www.parlament.gv.at



		2018-04-20T08:25:06+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




